
Stopp
Japankäfer!
Dieser Freizeitgarten befindet sich im Befallsherd 
des Japankäfers. Damit der Schädling sich nicht weiter 
ausbreiten kann, dürfen Rasen, Wiesen und Mais 
NICHT bewässert werden.   
Mit dem Einhalten folgender Regeln schützen Sie Ihre eigene Ernte. 

Nicht erlaubt:
Mitnahme von 
Pflanzen mit Erde aus 
dem Areal – bitte in eigener 
Parzelle kompostieren. 

Erlaubt:
Gemüse giessen. 

Nicht erlaubt:
Wiese und Rasen wässern. 

Erlaubt:
Mitnahme von 
geerntetem 
Gemüse 
(ohne Erde). 

Erlaubt:
Grünabfuhr in 
grünen Tonnen. 

Melden Sie den Japankäfer-Fund 
unserer Hotline: 061 267 64 00www.bs.ch/japankaefer www.bl.ch/japankaefer

Stopp
Japankäfer!
Dieser Freizeitgarten befindet sich im Befallsherd 
des Japankäfers. Damit der Schädling sich nicht weiter 
ausbreiten kann, dürfen Rasen, Wiesen und Mais 
NICHT bewässert werden.   
Mit dem Einhalten folgender Regeln schützen Sie Ihre eigene Ernte. 

Nicht erlaubt:
Mitnahme von 
Pflanzen mit Erde aus 
dem Areal – bitte in eigener 
Parzelle kompostieren. 

Erlaubt:
Gemüse giessen. 

Nicht erlaubt:
Wiese und Rasen wässern. 

Erlaubt:
Mitnahme von 
geerntetem 
Gemüse 
(ohne Erde). 

Erlaubt:
Grünabfuhr in 
grünen Tonnen. 

Melden Sie den Japankäfer-Fund 
unserer Hotline: 061 267 64 00www.bs.ch/japankaefer www.bl.ch/japankaefer

Stopp
Japankäfer!

Erlaubt:
Grabbepflanzungen giessen. 

Dieser Friedhof befindet sich im Befallsherd des Japankäfers. 
Damit sich der Schädling nicht weiter ausbreiten kann, werden Rasen 
und Wiesen nicht mehr bewässert.
Bis auf Weiteres gelten folgende Regeln: 

Nicht erlaubt:
Blumenschalen und Topfpflanzen 
dürfen NICHT aus dem Friedhof 
mitgenommen werden. 
Bitte entsorgen Sie diese an den 
bereitstehenden Abfallstellen.

www.bs.ch/japankaefer www.bl.ch/japankaefer
Melden Sie den Japankäfer-Fund 
unserer Hotline: 061 267 64 00
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